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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.12.1989

Norm

IESG §1 Abs6 Z2

Rechtssatz

Der Oberste Gerichtshof folgt nicht der Rechtsprechnung des Verwaltungsgerichtshofes, daß dienstzeitabhängige

Ansprüche unter Berücksichtigung der Gesamtzeit der Unternehmenszugehörigkeit zu ermitteln und sodann eine

Aliquotierung entsprechend der Dauer der Zeiträume vorzunehmen sei, während der die Voraussetzung des § 1 Abs 6

Z 2 IESG vorlagen bzw während der diese Voraussetzungen nicht gegeben waren.
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